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BETREFF  Änderung des § 253 HGB durch das Gesetz zur Umsetzung der Wohn-

immobilienkreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften; 
  Auswirkung auf die Anerkennung steuerlicher Organschaften 

   GZ  IV C 2 - S 2770/16/10002 
DOK  2016/1157209 

   (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Durch Artikel 7 des Gesetzes zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur 
Änderung handelsrechtlicher Vorschriften vom 11. März 2016 (BGBl. I S. 396) wurde der 
handelsrechtliche Ansatz von Rückstellungen für Altersvorsorgeverpflichtungen geändert. 
Abzuzinsen sind derartige Rückstellungen nunmehr nicht mehr mit dem durchschnittlichen 
Marktzinssatz, der sich aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ergibt, sondern mit dem 
Marktzinssatz, der sich aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren ergibt (§ 253 Absatz 2 
Satz 1 HGB n. F.). Nach Artikel 75 Absatz 6 EG-HGB ist die Neuregelung erstmals auf 
Jahresabschlüsse für das nach dem 31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahr anzuwenden; 
wahlweise darf die Neuregelung bereits in einem Jahresabschluss angewandt werden, der sich 
auf ein Geschäftsjahr bezieht, das nach dem 31. Dezember 2014 beginnt und vor dem 
1. Januar 2016 endet (Artikel 75 Absatz 7 EG-HGB). Hierdurch ergeben sich in den Handels-
bilanzen der nächsten Jahre voraussichtlich geringere Rückstellungen und damit höhere 
Gewinne als bisher. 
 
Für den jährlich zu ermittelnden Unterschiedsbetrag (Abstockungsgewinn), der sich aus der 
Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz für sieben bzw. zehn Geschäftsjahre 
ergibt, wurde in § 253 Absatz 6 HGB n. F. eine sogenannte Ausschüttungssperre geschaffen, 
die in jedem Geschäftsjahr, das unter die Neuregelung fällt, zu ermitteln ist. Eine korrespon-
dierende Abführungssperre bei Gewinnabführungsverträgen wurde ausdrücklich nicht gere-
gelt; § 301 AktG (bestimmt den Höchstbetrag der Gewinnabführung) ist unverändert geblie-
ben. 



 
Seite 2  Die nach § 14 Absatz 1 Satz 1 KStG i. V. m. § 301 AktG notwendige Abführung des gesam-

ten Gewinns setzt daher voraus, dass auch Gewinne, die auf der Anwendung des § 253 HGB 
beruhen, vollständig an den Organträger abgeführt werden. Eine analoge Anwendung der 
Ausschüttungssperre kommt nicht in Betracht.  
 
Die Änderung des § 253 HGB rechtfertigt für sich alleine auch nicht die pauschale Ein-
stellung des Abstockungsgewinns in eine Rücklage. Dies schließt allerdings eine Einstellung 
in eine Rücklage unter den Voraussetzungen des § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 KStG nicht 
aus, wenn dies im Einzelfall bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich 
begründbar ist. 
 
Liegen die Voraussetzungen für eine Rücklagenbildung nicht vor, wird eine vor dem 
23. Dezember 2016 unterlassene Abführung nicht beanstandet, wenn die Abführung des ent-
sprechenden Abstockungsgewinns spätestens in dem nächsten nach dem 31. Dezember 2016 
aufzustellenden Jahresabschluss nachgeholt wird. 
 
Das Schreiben wird im BStBl I veröffentlicht und steht ab sofort für eine Übergangszeit auf 
den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen (http://www.bmf-schreiben.de) zum 
Download bereit.  
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